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08 NnNONISCHE
Von Dr Marius Alma, Wien.

Wohl weni1ge FKEinrichtungen der katholischen Kırche
wurden und werden angefeindet un sınd
stritten WI1€e das Bücherverhaot. Daß die Gegner der Kir-
che, ohl wissend, daß sS1e in den Erzeugnissen der
Presse das beste Kamp{fmuittel besiıtzen, diese Einrichtung
heftig bekämpfen, annn ja nıcht weiıter wundernehmen.
Leıder annn INa  — ber uch bel Katholiken, die sonst
durchaus qau{f dem Boden der posıtıven Religıon stehen,
eine gewIlsse mehr minder ausgeprägte Gegnerschalit
und Abneigung das Bücherverbot feststellen. Diese
chıele Kinstellung der Katholiken beruht vorzüglich au{l
falschen Vorstellungen bDer das Bücherverbot der ıst
aul die Irrtümer zurückzulühren, die Vo  r den Gegnern
der Kirche verbreitet werden. Daß ber das Bücher-
verbot keineswegs wissenschaitsfeindlich ist der eine
rıchtige Aufklärung verhindern wiıll der schlechtweg
jede Lektüre bıs auf eringe Ausnahmen verbietet, wl1e
behauptet wird, daß das Bücherverbot 1m Gegenteil NUr
ZU degen der gesamten Kırche w1e€e uch der einzelnen
Gläubigen ausschlägt, wollen WIT 1im Folgenden A UuS-
führen un damıt das geltende Recht ZUr Darstellung
bringen.*)

Geschichtliches
Schon in der Urkirche wurden auf Veranlassung des

heiligen Paulus laubens- und sıttengeflährliche Schriften
(im heutigen Werte von mehreren Goldmark Ver-
nichtet.?) Verbote, bestimmte Bücher lesen qui-
zubewahren, wurden bald, un ZWAar och 1im ahrhun-
dert VO  - den Öömischen un später den griechischen Kaıl-
SCI1 und VOoO den meısten Provinzlalsynoden erlassen.
Zu Ende des Jahrhunderts gab bereits Zusammen-
stellungen Vo  - verbotenen Schriıften.?

Als mıt der Erfindung der Buchdruckerkunst das
Schrifttum einen Irüher n1ıe geahnten Auischwung nahm,
erließen uch die Universıitäten, Regıerungen und Mon-
archen Verbote der Lesung un ulbewahrung be-

Siehe Codex Juris CanonI1cı, ANnn.,. 4— 1  9 2318
A Apg 1  3 S daß Paulus dıe Verbrennung der Bucher d1ı-

rekt angeordnet a  €, w1e aring, Grundzüge des katholischen Kir-
chenrechtes, Aufl (Graz 1924 bel Ulrich oser), J069, behauptet,
ıst aus dem Schrifttext allerdings nıcht entnehmen.

Vgl Hilgers, Der Index der verbotenen Bücher, Freiburg 1904,
35 Haring, a.
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stimmter Schriften un gaben Verzeichnisse der VOon
ihnen verbotenen Bücher heraus.*

Die erste oitizıelle Zusammenstellung der VO  > der
Kirche verbotenen Bücher erlheß Papst qul 1559
Dem Konzıil VON Irient lagen Anträge qaut eine Umarbel-
LUunNg un Neufassung der allgemeinen Vorschrıiılten ber
die verbotenen Bücher und qauft Neuabfassung eines Ver-
zeichnısses der verbotenen Bücher VO  H Die aterıe
wurde einer eigenen Kommıission zugewlesen, dıe Ver-
handlungen kamen ber „ob ıbrorum varıetatem el mul-
tiıtudinem :“ nıcht mehr ZU Abschluß qu{i dem Konzil
selbst, vielmehr wurden in der etzten Sitzung (4 De-
zember die Vorarbeiten dem Papste Pıus IV.)
ZUTL Verfügung gestellt. ieser erließ 1U bereıts

März 1564 einen „Index”. Dieser sogenannte
„Irıdentinische Index  o blieh 1m grohen und SaNZCNH bhıs
Leo H1 In eltung.®)

Papst Sixtus errichtete 1587 eine eigene Kongre-
gatıon, die Gongregatio ndic1ıs (SC lhıbrorum prohibi-
torum), welche sich mıt den Fragen des Bücherverbotes

befassen hatte; die Congregatio ndicis wurde aller-
ings durch den Kodex wlieder auigehoben un iıhre
Agenden der Gongregatio Offien übertragen.

Die dem Vaticanum vorgelegenen Anträge auti
änderung, eZW. Neufassung des Index kamen der
Vertagung des onzıls nıcht mehr ZUFTFC Verhandlung. End-
lich erließ Papst Leo HT September 1900 eın

Verzeichnis der verbotenen Bücher, nachdem
mehr als TelI Jahre vorher‘®) die rechtlichen Bestimmun-
SCH NEeU gefaßt hatte

Im Hinblick.auf die durch den Zzu Pfingsten 1918 In
Kralit eiretenen Codex JUrI1S cCanoniıcı erfolgte teil-
welse Änderung der rechtlichen Vorschriliten wurde uch
eine eue Zusammenstellung der verbotenen Bücher CI-
forderlich, welche endlich Juni 1929 durch den
Sekretär der Congregatio Oifich, Kardinal Merry del
Val, heraus ehben wurde. Dieser heute och geltendeIndex Pius XI ist 1m Jahre 1930 uch ın einer deutschen
Ausgabe In der „L1pografia poliglotta Vaticana“ erschle-
NeN. Vor der eigentlichen Aufzählung der Verbo‘tenen

Vgl Hilgers, . a. O.; Haring, u ÖO., J69, AÄAnm. 4; Reusch,
Der Index der verbotenen Bücher, Bonn 1883/85, S

%} ber dıe weiteren Schicksale des „ITrıdentinischen Index'  06
vgl Haring, a. A, O:, 370

© In der Konstitution „Officıorum munerum‘‘ VOoO Jan-
Nner 1897
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Büchef sıind die einschlägigen Bestimmungen des Gesetz-
buches auszugswelse 1n deutscher Sprache abge-
druckt,; desgleichen die Instruktion der Gongregatıo (Of-
ficH VO Maı 1927 betreffend die Behandlung 10-
graphischer Laiteratur, und die Dekrete der Congregatıo

Othen VOo Jänner 1914 und Dezembher 1926,
betreffend die Verurteilung der „Action irancalse ” un
ein1ger Schrifiten C.harles aurras’. Der Abdruck der etzt-
genannten Verfügungen erTolgte allerdings In lateinischer
Sprache, Was nıcht recht einzusehen ist, da ja doch uch
diese Verfügungen weıteren reisen zugänglich gemacht
werden sollen. In dem folgenden eigentlichen „Index
liıbrorum prohıbiıtorum ” sınd alle hıs 31 Jänner 1929
namentlich verbotenen Bücher auigenommen, un:! ZWar
In der se1t Alexander VIL üblichen W eise. Die Schritften
SInd ach dem Namen des Autors alph etisch angeE-
Iührt; ANONYIN erschienene Werke ach dem ersten der
wichtigsten Wort des Jıtels eingereiht.) Nach einer De-
klaration der GCongregatio PrOo Kceclesia orjentalı VOI

Maı 19028 verpflichten die die Verurteilung „librorum
el diariorum “ betreffenden Dekrete der Gongregatio O{f-
HC uch die Gläubigen der orıentalischen Rıten

Dem „Index” selbst kommt heute 1Ur mehr eine
untergeordnete Bedeutung Z da durch die ungezählten
Neuerscheinungen qauft dem Bücher- un Schriftenmarkt
der SaNnzenh Welt eine Zensur, ja selbst eine KEvıdenz-
haltung bloß der wichtissten Publikationen ZUTr Unmög-iıchkeıit wird. Um größer ist daher die Bedeutung der
allgemeinen Vorschriliten.

In den NEUeEeTEN Zusammenstellungen der verbotenen
Schriften Sind die alten Häretiker (Tertullian, Origines),die ursprünglich verboten ‚9 Nn1ıC mehr aufgenom-
INECN, obwohl das Verbot dieser Schriften (formell nle-
mals aufgehoben wurde. Es ist die Frage aufgeworienworden,”) ob diese Schriften „daher“ jetzt als erlaubt
zusehen sSind. Die Frage cheint müß1g, bedacht
WIrd, daß das Delikt der ein Delikt schon in einer and-
Jung begründet ist, VOoO  ; der der andelnde annehmen
kann, daß sS1e iür ıhn ZUr Veranlassung einem Delikt
werden ann.,. 1€eSs ist ber bereits eine Moral- und keine
R*echts_vorschrift mehr.?®

Haring, a. O., 31/D, Anm
S} Übrigens sind dıe Schriften der LECUETEN Irrlehrer (Parapsy-chologen, Individualpsychologen, Psychoanalytiker, Anthroposophen,

auchder Vertreter der NeUereN protestantıschen Sekten, Ü, W,
nıcht aufgenommen; 1C| zweiıfle jedoch nicht 1m gex_‘in’gsten daran,
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14 Das geltende Recht.

Wır können eine Präventiv- und eine Repressiv-
ZEeISUT unterscheiden. KErstere soll verhindern, daß über-
haupt oglaubens- der sıttengefährliche Schriften®) her-
ausgegeben un verbreiıtet werden, letztere die weıtere
Verbreitung solcher Schriften und ihr Bekanntwerden
verhindern.

Dıe Präventivzensur.
a) Eine Vorzensur, das he1ıbt eine kirchliche Druck-

erlaubnıis, ist Tür folgende Schriften eriorderlich:
Ausgaben der Heiligen Schrift SOWI1Ee Anmerkun-

SCH un Erläuterungen ZU Heılıgen SCHFITE:
Schriften, die die Heilige Schrift, die Theologıe,

die Kiırchengeschichte, das Kirchenrecht, die natürlicheJ1 heologie, die Sıttenlehre der sonstige Disziplinen reili-
g1Öser der moralischer Natur ZU Gegenstand haben;
Gebet- un FErbauungsbücher un -Schrıften, Lehrbücher
der KReligion der einzelner theologischer Disziplinen, der
Moral, der Asketik, der Mystik U, W., WI1e sehr sS1e uch
die Hebung der Frömmigkeıt erstreben scheınen,
endlich SanNz allgemein alle Schriften, deren Inhalt in 1r-
gend einer KRıchtung Tür die Religion der die Ehrbarkeıt
der Sıitten VOo  — Bedeutung ist;

Heiligenbilder mıt der hne Text, EZW. Gebets-
formular.

Die Druckerlauhbnis annn entweder VOoO Ordinarius
ropr1us) des Autors der des Verlegers der uch VOQrdinarıus des Druckortes erteilt werden. Hat jedoch

einer der zuständigen Ordinarien die Erlaubnis verwel-
gertl, annn S1e VO  m einem andern nıcht rechtswirksam
erteilt werden. Jedentalls wiırd ber die Verweigerung
der Druckerlaubnis bel der Rechtsmittelinstanz AaNSE-
ochten werden können. Ordensangehörige bedürfen
überdies ZUFLF Herausgabe der Erlaubnis ıhres Oberen.

Zur Herausgabe VOINL elig- un Heiligsprechungs-
akten un aller anderen Druckwerke, die sich qau{i Heilig-
un Seligsprechungen beziıehen, ist die Erlaubnis der Rı-
tenkongregation erfiorderlich.
daß deren Lektüuüre verboten ıst, WenNnn diese Schriften, oder der größte
eıl dieser Schriften uch nıcht einmal unter dıe allgemeınen Vor-
schriften asschn sollte

ach Call,. 1384, 27 beziehen ıch dıe Zensurvorschriften des
Kirchenrechtes nıcht DU auf Bücher (Im technischen Sinne), sondern
auf alle Erzeugnisse der Presse, insbesondere also uch auf Zeitun-
Ben und Zeıitschriften.

10) Vgl hilezu auch unter Punkt f) dieses Abschnittes.



81Alma, Das kanonische Bücherverbot.C  81  Alma‚ Das kanomsche Bucherverbot  c) Zusäm'mens‘tellungen von Ablässen jeder Art, in  denen die Bedingungen zur Erlangung des Ablasses ent-  halten sind, dürfen nur mit Erlaubnis des Ortsordinarius  herausgegeben werden. Eine spezielle Erlaubnis des Apo-  stolischen Stuhles ist für den Druck (in jeder beliebigen  Sprache) erforderlich von authentischen Sammlungen  der Gebete und frommen Werke, von deren Verrichtung  der Apostolische Stuhl die Erlangung des Ablasses ab-  hängig machte, sowie von Listen der vom Apostolischen  Stuhl gewährten Ablässe, sowie endlich von neuen, noch  nicht veröffentlichten Zusammenstellungen von Ablässen  jeder Art.  d) Sammlungen von Dekreten der römischen Kon-  gregationen dürfen nur unter Einhaltung der von dem  Vorsteher*) der einzelnen Kongregation aufgestellten  Bedingungen und mit dessen Erlaubnis herausgegeben  werden.  e) Bei vollständiger oder teilweiser Neuausgabe von  liturgischen Büchern, und ebenso bei Editionen von vom  Apostolischen Stuhl bereits approbierten Litaneien muß  die Übereinstimmung mit der bereits approbierten Aus-  gabe durch ein Zeugnis des Ordinarius des Druck- oder  $  Verlagsortes feststehen.  f) Übersetzungen der Heiligen Schrift in die Volks-  sprache können nur gedruckt werden nach erteilter Ge-  nehmigung durch den Apostolischen Stuhl, oder wenn  sie unter der „Wachsamkeit‘“ der Bischöfe herausgegeben  werden und mit Anmerkungen versehen sind, die vor-  züglich aus den Schriften der Kirchenväter und Kirchen-  lehrer entnommen sind. Im letzteren Falle sind beide  Erfordernisse einzuhalten.*)  Die Approbation irgend eines Originalwerkes bein-  haltet nicht die Approbation von Übersetzungen oder  Neuauflagen; deshalb müssen Übersetzungen und Neu-  auflagen zensurpflichtiger Werke in jedem Falle ebenfalls  zur Zensur vorgelegt werden.  Auszüge aus Zeitschriften und neue Ausgaben von  Zeitungen  edürfen keiner Approbation.  E  14) Der Terminus „Vorsteher“ wird in Übereinstimmung mit  Koestler, Wörterbuch zum Codex juris canonici, München 1929 bei  Josef Kösel und Friedrich Pustet, p. 266, für „moderator‘“ in can.  1389 gewählt.  12) Entscheidung der Interpretationskommission vom 20. Mai  1923, Huelster, Codicis juris canonici interpretatio authentica, Pa-  derborn 1928 bei Ferdinand Schöningh, Nr. 95.  „,Theol,-prakt, Quartalschrift‘‘, I. 1983.  6C) Zusammensfellungen Von lässen jeder Art, ın
denen die Bedingungen ZUr Erlangung des asses ent-
halten sind, dürien 1Ur miıt FErlaubnıs des Ortsordinarıus
herausgegeben werden. E.ıne spezielle Erlaubnis des ADO-
stolischen Stuhles ist Tür den Druck (in jeder beliebigen

rache) erforderlich VOoO  u authentischen Sammlungen
der (Jebete und TommMmen Werke, VOoO  — deren Verrichtung
der Apostolische Stuhl die Eirlangung des Ablasses ab-
hängıg machte, SOWI1e VO  ; Listen der VOoO Apostolischen
Stuhl gewährten Ablässe, SOWI1Ee endlich VO  — N, noch
nıcht veröffentlichten Zusammenstellungen VO  m assen
jeder Art

Sammlungen vVvon Dekreten der römischen Kon-
gregatiıonen dürien LUr unter Einhaltung der vVvon dem
Vorsteher*') der einzelnen Kongregatıon aufgestellten
Bedingungen un mıt dessen Erlaubnis herausgegeben
werden.

Bei vollständiger der teilweiser Neuausgabe von
lıturgischen Büchern, un ebenso be1ı EKEditonen Vo  m VOo

Apostolischen Stuhl bereıts approbierten 1itanelen muß
die Übereinstimmung mıt der bereıts approbierten Aus-
gabe uUurc eın Zeugnis des Ordinarıus des Druck- der
Verlagsortes feststehen.

i) Übersetzungen der Heiligen Schrilt 1n die Volks-
sprache können 1Ur edruckt werden nach erteilter (Ge-
nehmigung durch den Apostolischen Stuhl, der
s1e unter der ‚„ Wachsamkeıt" der Bischöfe herausgegeben
werden un mıt Anmerkungen versehen sind, die VOTI-
zügliıch aus den Schriften der Kirchenväter und Kirchen-
lehrer entnommen SIN  d. Im letzteren Falle sınd beide
Erfordernisse einzuhalten:*?)

Die Approbation irgend eines Originalwerkes e1in-
haltet nıcht die Approbatıon vVvVOomn Übersetzungen der
Neuauflagen; deshalb mussen Übersetzungen und Neu-
auflagen zensurpilichtiger Werke 1n jedem Falle ebenfalls
ZUF Zensur vorgelegt werden.

Auszü AaUuSs Zeitschriftten und eue usgaben VOoNn
Zeitungen edürfen keiner Approbation.

Der Terminus „Vorsteher wird ın Übereinstimmung miıt
Koestler, W örterbuch ZUuU Codex Jurı1s canonicl, München 1929 beı
Josef Kösel und Friedrich Pustet, 266, für „moderator‘‘ 1n Can,.
1389 gewählt.

1!) Entscheidung der Interpretationskommission VOo Maı
1923, Huelster, Codicis Jur1s canonicı interpretatio authentica, Pa-
derborn 1928 bei Ferdinand Schöningh, Nr.

‚,Theol,-prakt, Quartalschrift“‘,



NOrn

Die 1V
FEine Reihe VO  an Schriften ist bereits durch die

RKechtsordnung selbst verboten, hne daß eine enNtSpre-chende Verfügung eıner kırchlichen Behörde eriorder-
ich ware Ks sınd 1es

Die VOIN Nichtkatholiken veranstalteten Ausgabendes Urtextes un der alten katholischen Übersetzungender Heiligen Schrift,*?) und uch der orj]entalischen
Füten;) ebenso sind verboten die VOIl Nichtkatholiken
besorgten un herausgegebenen Übersetzungen der Hei-
ligen Schrift in ırgend eine andere Sprache, womıt Iso
uch die nıcht den Bedingungen des Cal, 1591 entspre-chenden Übersetzungen der Heilıgen SCHTHL'®) getroiffenSind.

Die Werke aller Schriftsteller, die Järesie oderSchisma verteidigen der in irgend einer W eise die
Grundlagen der Religion selbst zerstoren versuchen.

Werke, die mıt Fleiß („data opera ) die Religionder die ulen Sitten angreıien.
Schriften iırgend welcher Akatholiken, die CX

Tesso‘ ber KReligion handeln, solern nıcht Teststeht, daß
in ihnen nichts den katholischen Glauben enthal-
ten ist; letzteres wird ZU Beispiel mıiıt Rücksicht auf den
Verlag, in dem das bezügliche Werk erschienen ist,
beurteiulen selInN.

usgaben der Heiligen Schrift SOWI1e Anmerkungen
und Kommentare NIieZU, welche nicht einer Vorzensur
unterworien wurden, Übersetzungen der Heıligen Schrift
in die Volkssprache, welche nıcht den Bedingungen des
Can. 1391 entsprechen, endlich Schriften, welche Cu«c

Erscheinungen, Offenbarungen, Gesichte, W eissagungen
und W under berichten, der eine NCUC, WeNnN uch Pr1-
ate Andacht einführen wollen, falls S1e unter Nıichtbe-
achtung der bestehenden Vorschriften herausgegeben
wurden.

Schriften, welche einen Glaubenssatz angreifender lächerlich machen versuchen, die vom Aposto-ıschen Stuhl verurteııulte Irrtümer verteldigen‘‘) und den
*9) Vorzüglıch der „ Vulgata‘ und der ‚„koine Ekdosı1s“; wohl

ber aquch der ‚„JItala  .. der „Septuaginta“ und „Hexapla“ und der
übrıgen Übersetzungen.

14) „Peschito  .. Rezension des Origines,
x Siehe oben Punkt f)
-} Wenn sich einen Irrtum handelt, der bloß VO  — einer

Provinzıalsynode der einer Bischofskonferenz verurteilt wurde, wird
die Lektüre eines diesen Irrtum verteidigenden Buches unter diesem
Gesichtspunkte nıcht verboten Se1IN. (Naj;ion'alsozialismus !)



(Jottesdienst schmähen, Schriften, welche die Kirchen-
zucht untergraben suchen und endlich Schritften, die
die kirchliche Hierarchie der den Stand des Welt- der
Ordensklerus vorsätzlich („„data opera‘) herabsetzen.

Schriften, die irgend eine Art VO  o Aberglauben,
Wahrsagerel, Zukunftsprophezeilung, Zauberel, (reister-
beschwörung dgl lehren un empf{iehlen.

Schriften, die den Zweikampf, Selbstmord der
die FE,hescheidung*”) als erlaubt hinstellen; Schriıften, die
beıl Behandlung der Ireimaurerischen Sekten und der der.
Freimaurerei äahnlichen Vereinigungen behaupten, daß
diese nützlich sejen und der kKırche und der bürgerlichenGesellschaft nıcht schaden.

Schriften, die ausdrückliéh („exX professo“‘) unzüch-
tige un schamlose Dinge behandeln, erzählen, lehren.
Die Grenze wird 1ı1er oft AUrLr schwer ziehen se1ln. F
denfalls werden Lehrbücher der Gynäkologie H: W1e
überhaupt alle Schriften, die nicht TÜr weıtere Kreise be-
stimmt sind, nıcht unter das Verbot Tallen; Aamsıchtlich
gewIlsser Magazine und verschiedener pseudow1ssen-schaitlicher Zeitschriften wırd jedoch uch kein Zweiıfte!
bestehen.

Ausgaberi der vom Äpostolischen Stuhl IléI‘-
kannten lıtu ischen Bücher, die verändert wurden,
daß sS1e mıt authentischen und VO ApostolischenStuhl approbierten Ausgaben nıcht mehr übereinstim-
men.!8)

Schriften, die unechte der vom ApostolischenStuhl verworiene der wıderrulene Ablässe weıterver-
breiten.

12 D  1e  . durch irgend e1InNn Druckverfahren hergestell-
ten Bilder Christi, der heiligen Marıa, der nge. und He1li-
ligen un sonstigen „Diener Gottes”,*®) die dem Kmpfin-den und den Vorschriften der Kirche nıcht entsprechen.

Außer diesen Schriften .können VOoO den kirchlichen
Behörden AUS einem gerechten Grund uch andere
Schriften namentlich verboten werden. Aus einer SAl
sammenstellung solcher einzeln verbotenen Bücher De-
SLE ja eben der „I_ndex“.

2} Gemeint ınd Angrıffe auf die Untrennbarkeit des Oan
nıum ratum cConsummatum unter Lebenden.

: Sıehe auch oben Punkt e)©?) Demonstrative Aufzählung!
6*
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Die Zensuffnstafizen.

Gemäß C: 1395 steht das ecC un die Pfhicht.
einzeine Schriften AaUus einem
bıeten, SA

gerechten Grunde VeTI-

„Der obersten zirchlichen Autorität”,?)den Partikularkonzilien,
den Ortsordinarien,
Abten eines selbständigen Klosters der Stiftes un

den (Greneraloberen einer exempten, das heißt direkt dem
Apostolischen Stuhle unterstehenden, klerikalen (12nN0S-
senschaft ım Verein mıt ihrem Kapıtel der Rat,

den anderen „höheren Oberen“ der kleriıkalen Ge-
nossenschaliten im Verein mıiıt ihrem Rat

Kın VO Apostolischen Stuhle erlassenes Verbot gilt
srundsätzlich TÜr die LEirde und umiaßt uch qll-
Läallıge Übersetzungen, soflern nıcht das Verbot selbst
seine Geltung qutf eiIn estimmtes (zebiet einschränkt, Was
ın der (reschichte Öliters vorgekommen ist und zweılellos
uch ach geltendem Rechte möglich sSein wIrd. Eın VOIN
den übrigen angeführten eNorden erlassenes Verbot gilt
selbstverständlich LUL für die deren Jurisdiktion Unter-
worienen. Die „anderen höheren Oberen“ können eın
Verbot übrigens 1Ur be]l (jelahr 1im Verzuge erlassen und
sıind VOoO  — Gesetzes verpilichtet, sobald als möglich
dem Generaloberen ber die getroffenen Verfügungen

dem annn dieberichten, endgültige Entscheidung
zusteht.

egen eın VOon einem Ortsordinarius der einem Pro-
vinzlalkonzıl erlassenes Verbot ann den Aposto-
ischen Stuhl (Congregatio 1C121 rekurriert werden.
Der Rechtszug ein‘ Verbot eınes Provinzlaloberen
geht den obersten Ordensvorsteher Ordensgeneral),
der Rechtszug eın Verbot eines Lo alabtes denVorsteher der Stiftskongregation.**)

Es ıst selbstverständlich, daß dem Rechtsmiuttel keine
Suspensivwirkung zukommt, da durch die bis ZUr Ent-

verstreichende Zeit derscheidung ber das Rechtsmiuitte
Zweck des Bücherverbotes illusorisch werden würde.

Congregatıo Officiu (can. 247)
“ Can 4, ach meiner Meinung wırd eiIn Verbot

einNes Ordensoberen uch beı der Congregatio negotits relig10sorum
sodalıum praeposita anfechtbar se1n, da diese Kongregation „Quaesti-
Nes OMNeES u4€e competentiae ın linea disciplinari dirımıt". Zur Kom-
petienz der genannten Kongregation gehört aber auch „discıplina" und
tudiıum der Relıgiosen. Und wer wollte Jeugnen, daß iıch beı dem
Sanzen Bücherverbot Disziplinarvorschriften handelt?



Alma, Das kanonische Bücherverbot.,
Gemäß den Anordnungen des kırchlichen (Gesetz-

buches sollen be]l allen bischöilichen Kurien Zensoren
ZUFrF erfügun. stehen, deren Au{fgabe ist, die heraus-
zugebenden, zensurpilichtigen Werke heurteılen. S1e

welche Rücksicht quft die Person des Autors nehmen
en sıch hel Erfüllung ıhrer Au{fgabe hne irgen

lediglich VOoO  — en Dogmen der Kırche un der allge-
meılınen Kirchenlehre, W1e sS1Ee in den Beschlüssen der öku-
meniıschen Konzilien, den Konst:tutionen un Anord-
NUuNSgCH des Apostolischen Stuhles un: uch 1n den ehr-

Kirchenlehrer Z Ausdruckmeiınungen erprobter
kommt, leiten lassen. Die Zensoren sSind sowochl AQAUus
dem Säkular- wiıie uch aus dem Regularklerus Z.U-
wählen un inuüussen durch ihr Alter, ihre Vorbildung un
Wissenschait em schweren Amt empfohlen sein;
sıind 1LUFr solche Personen zu bestellen, die be1 Streitira-
SCN den mittleren, siıcheren Wes einhalten. Mangels nNnäa-
herer Bestimmung des G‚esetzbuches ist anzunehmen, daß
die Zensoren durch den (Residential) Bischof Ireıl hestellt
werden können, und ZWar sowohl ür den einzelnen Fall,
w1e uch ür eine bestimmte Zeıt

Der Zensor hat eın schriitliches (begründetes) Gut-
achten abzugeben. Bällt dieses ünstig uS, erteilt der
Ordinarıius die Erlaubnis ZUFTF Herausgabe des Werkes.
Der bezüglichen Urkunde ist das Urteil des Zensors unter
Anführung se1ınes amens voranzustellen. Del qußer-
ordentlichen Umständen ann „nach dem klugen Ur-
teıl des Ordinarius“ VO  n der Anführung der Meinungdes Zensors Umgang ECNOMMEN werden. Von dieser
Möglichkeit soll allerdings HLUT. sehr selten Gebrauch g.-macCc. werden.

Dem Autor gegenüber ist zwecks Garantierungvollkommener Objektivität der Name des Zensors
lange geheim halten, bıs ein günstıges Urteil abge-
geben al.

Hier Nal endlich och die Bestimmung des Can. 13386
beigefügt,?? nach welcher Gesetzesstelle den Klerikern
verboten ist, hne Eirlaubnis des Ordinarius (OrdinarilusproprIius; EeZW. Ordensmitgliedern des „„UPper10r malor“
un des Ortsordinarius) irgend welche Werke profanennhalts herauszugeben der JTageszeitungen der
deren peri0dischen Druckschriften miıtzuarbeiten oder
s1e redigleren. Nach der ung, welche sich aul Grund

22) Die inhaltlich eıgentlich besser ın den ıte der erstien
Hälfte des ersten Teıles des zweıten Buches, welcher VO.  > den Ver-
pflichtungen der Kleriker handelt, assecn würde.



dieser erst d; rch den KodE eingeführfen Vörschrift Bis-
her gebildet hat, wIird NUr tTür regelmäßige Mitarbeit bi-
schöfliche Erlaubnis verlangt. Zur fallweisen Veröffent-
lıchung einzelner Au{fsätze in Zeitungen der ZeıitschriftenWIrd eine bischöfliche KErlauhbhnis nıcht gefordert.?uch Lalien dürfen solchen Zeitungen und Zeıt-
schrıften, die gewohnheitsmäßig die katholische RHeligionder die utlen Sıtten angreıfen, nıcht mitarbeiten,
WAare denn, daß ein gerechter un vernünitiger Grund
hiezu vorliegt, welchen der Ortsordinarius anerkennt.

Ks ist Auigabe aller Gläubigen, vorzüglich ber der
Kleriker nd derjenigen Personen, weilche kirchliche
Würden bekleiden der sich durch Grelehrsamkeit aUsS-
zeichnen, den Urtsordinarien der dem ApostolischenStuhle direkt jene Bücher (und sonstigen. Druckwerke)anzuzeligen, deren weıtere Verbreitung S1e LUr schädlich
halten; diese Vorschrift erstreckt sich vorzüglich au{f die
Legaten des Apostolischen Stuhles, die Ortsordinarien
un dıe Rektoren der katholischen Unıversitäten. Zweck-
entsprechenderweise soll der Anzei ende bel der An-
ze1ge n1ıcC bloß den Buchtitel aNseE © Ssondern ach
Möglichkeit uch Gründe anführen, aus denen die Ver-
breitung des Werkes verboten wıssen wıll DesgleichenwIrd sıch uch die Anführung des Namens des Autors,des erlages un des Erscheinungsortes und -jJahres CIMND-fehlen. Kmpfänger solcher Anzeigen sSind_ ım (1ewissen
verpälichtet, die ‚Namen der. anzelgenden Per_sonen SE-eım halten.?*

AÄAuch ist Pfhcht der Ortsordinarien, persönlich,oder, eriorderlich ist, durch eeignete Priester., dıe
in ıhrer Diözese erscheinenden ZU Verkauf gelan-genden Druckwerke überwachen. uch sollen die
Ordinarien jene Druckwerke, die eine eingehendere Prü-
Iung erlordern der bei denen ZUF KErreichung einer
heilsameren irkung angezeigt erscheint, das Urteil der.
höchsten Autorität einzuholen, dem Apostolischen Stuhle
vorlegen. Unter mständen kann die Congregatio (Ii-
ficı als oberste Zensurbehörde uch VoNn mts
wegen einschreiten. (Can. 247, 4.) (Schluß fOolgt.)

23 Haring, a. Ü., 31/2, Anm Eıne generelle Erlaubnis
wurde den Klerıkern unter anderen ıIn Salzburg und Linz erteilt.%$) Eine Sanktion durch das Beichtsiegel wird ın diesem Fahllewon nıcht anzunehmen sein; doch ist der Tessa der Anzeige on
der Zeugnispilicht VOr dem weitlichen Gerichte qauf jeden C: befreit
(Was „SONSE unter dem Siegel der geistlichen Amtsverschwiegenheitanvertraut wurde‘‘ 320, Punkt 2, Osterr. O.; ;„„Was EL
der Ausübung der Seelsorge anveritiraut ist“ 383, ?unkt 4, deut-
he XS D  *


